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Originalarbeit

Zusammenfassung  Die  etwas  saloppe  Frage,  ob  wir  eine  neuropsychotherapie 
brauchen, meint genauer, ob deren neurowissenschaftliche Sichtweise für die psy-
chotherapeutische  Praxis  von  nutzen  sein  kann.  Zur  beantwortung  dieser  Frage 
eignen sich die herkömmlichen wissenschaftlichen ansätze allerdings nur bedingt. 
Der  „empirisch-technische  ansatz“  der  quantitativen  Psychotherapieforschung 
vermag hierbei nicht weiterzuhelfen, da die neuropsychotherapie selbst nur deren 
Fortführung  darstellt.  innerhalb  dieser  Methodologie  ist  es  nicht  möglich,  die 
Bedeutung der neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse kritisch zu reflek-
tieren.  Dies  ist  aber  die Voraussetzung  zur  beurteilung  des  nutzens  der  neuro-
psychotherapie. So verweist die Frage nach der bedeutung der neurobiologischen 
Prozesse  auf  das  gebiet  der  erkenntnistheorie.  aber  auch  dieser  „theoretische 
Ansatz“ hilft nur bedingt weiter. Er bietet zwar einen wichtigen Reflexionshin-
tergrund,  muss  aber  gleichzeitig  gegenüber  der  psychotherapeutischen  tätigkeit 
abstrakt bleiben, weil er deren Zweck nicht berücksichtigt. Stattdessen wird hier 
der Ansatz einer „pragmatischen Reflexion“ vorgestellt. Diese geht von einem 
allgemeinen Zweck der Psychotherapie aus,  auf dessen Hinblick der nutzen der 
neuropsychotherapie überhaupt nur beurteilt werden kann. nach dieser Klärung 
kann die pragmatische Reflexion anhand konkreter Vorstellungen zur Anwendung 
der neurowissenschaften in der Psychotherapie ansatzweise demonstriert werden. 
Dabei  zeigt  sich,  dass  die  neuropsychotherapie  für  eine  ganz  bestimmte argu-
mentations-  und  Handlungspraxis  steht,  die  der  Psychotherapie  eine  sach-  und 
zweckfremde logik überstülpt.
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Do we need “neuropsychotherapy”? 
a pragmatic critique from the perspective of the theory of science

Abstract  the  somewhat  crude  question  of  whether  we  need  neuropsychotherapy 
means more precisely whether its neuroscientific perspective can be useful for 
the psychotherapeutic practice. To answer this question the traditional scientific 
approaches do not completely suffice. The “empirical-technical approach” of quan-
titative psychotherapy research is of no service here as neuropsychotherapy is only 
its  continuation.  Within  the  framework  of  this  methodology  it  is  not  possible  to 
critically reflect on the relevance of neuroscientific research. Such a reflection is, 
however, the prerequisite for an evaluation of the benefits of neuropsychotherapy. 
The question about the meaning of neurobiological processes thus leads to the field 
of epistemology. This “theoretical approach” is nonetheless only helpful within lim-
its. It provides an important background of reflection, however it needs to remain 
abstract  compared  to  psychotherapeutic  practice  because  it  does  not  integrate  the 
specific goals of such practice. What is presented here instead is an “approach of 
pragmatic reflection”. This reflection departs from a general purpose of psychother-
apy  from  which  the  value  of  neuropsychotherapy  can  be  appropriately  estimated. 
After this clarification the approach of pragmatic reflection can be preliminarily 
demonstrated  with  concrete  applications  of  neuroscience  in  psychotherapy.  What 
is shown hereby is that neuropsychotherapy represents a very specific practice of 
argumention and action, which implements a logic into psychotherapy that does not 
fit its contents and goals.

Was bedeutet „Neuro“?

Zur Reflexion des Nutzens der „Neuropsychotherapie“ für die psychotherapeuti-
sche Praxis muss zunächst geklärt werden, was mit dem Präfix „Neuro“ eigentlich 
gemeint ist. gewöhnlich werden begriffe in der Wissenschaft durch die aufzählung 
von Kriterien definiert. In diesem Sinne bestimmt Walter „Neuropsychotherapie“ als 
angewandte Forschung durch folgende Kriterien (Walter et al. 2009):

1.   „identify neural mediators and functional targets of psychotherapeutic effects“,
2.   „determine new therapeutic routes using neurotechnology“,
3.  „design psychotherapeutic interventions on the basis of neuroscientific 

knowledge“.

Jedoch muss eine solch kriterienlogische aufzählung in gewisser Weise immer ober-
flächlich bleiben. So werden einzelne Aspekte dieser Definition durchaus auch in 
anderen bereichen als der neuropsychotherapie vorkommen, und gleichzeitig wird 
selbst bei der neuropsychotherapie nicht unbedingt die gesamtheit dieser Kriterien 
immer erfüllt sein müssen. es scheint deshalb sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten 
und nach dem inneren Zusammenhang dieser Kriterien zu fragen. einen wichtigen 
Hinweis hierzu gibt der Psychotherapieforscher Klaus grawe in seinem buch Neuro-
psychotherapie.  er  betont,  dass  die  neuropsychotherapie  keine  eigene  „therapie-
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form“,  sondern  eine  neue  „Sichtweise“  auf  die  Psychotherapie  sei  (grawe  2004, 
S. 28).

ein  von  grawe  angebrachtes  beispiel  vermag  dem  leser  einen  anschaulichen 
eindruck von dieser Sichtweise zu vermitteln (grawe 2004, S. 29 ff.). grawe selbst 
wollte mit diesem beispiel den praktischen nutzen der neuropsychotherapie verdeut-
lichen. Dazu schildert er eine therapeutische Situation mit einer depressiven Patien-
tin, die sich aufgrund ihrer Depression entsprechend unmotiviert verhält. Mit diesem 
Verhalten konfrontiert, stellt sich der neuropsychotherapeut nun die „hypertrophierte 
amygdala“,  den  hohen  „Cortisolspiegel“  und  den  „geschrumpften  Hippocampus“ 
der Patientin vor. auf diese Weise macht er sich bewusst, dass sich die Patientin „im 
jetzigen Zustand ihres gehirns nicht viel positiver verhalten“ könne.

Diese Perspektive erlaube dem Psychotherapeuten,  laut grawe, einerseits, nicht 
ärgerlich auf die Patientin zu werden, und verweise andererseits auf die notwendig-
keit, die „verkümmerten Hirnteile wieder aufzubauen“. an anderer Stelle schreibt er 
dazu:„Welche art von erfahrungen ein Patient machen müsste, damit eben solche 
Veränderungen im gehirn bei  ihm eintreten, wäre aufgabe der neuropsychothera-
pieforschung  und  die  wirkliche  Herbeiführung  solcher  erfahrungen  wäre  schließ-
lich aufgabe von neuropsychotherapeuten“ (grawe 2004, S. 19). in bezug auf die 
depressive Patientin bestehe diese aufgabe darin, sie „so viele positive Wahrnehmun-
gen machen zu lassen wie möglich“, damit die neuronalen aktivitätsmuster gehemmt 
und alternative Synapsenverknüpfungen aufgebaut werden.

in dieser Darstellung setzt der Psychotherapeut auf der grundlage von neurobio-
logischen Kriterien interventionen zur gezielten Veränderung der neurobiologischen 
Prozesse ein. Unschwer ist zu erkennen, dass hier die psychotherapeutische tätig-
keit nach dem zweckrationalen Diagnose-interventions-Schema der Organmedizin 
konzipiert  wird.  eine  derartige  „Zweckrationalisierung“  und  „Medizinalisierung“ 
der Psychotherapie  (Holzhey-Kunz 2002, S. 13)  scheint besonders praxisorientiert 
zu sein. aber ist sie das tatsächlich? liegt die eigentliche aufgabe psychotherapeu-
tischer tätigkeit nicht vielmehr in der unscheinbaren Forderung nach den „positiven 
Wahrnehmungen“?

Genau darauf käme es in der Psychotherapie nämlich an: herauszufinden, was posi-
tive erfahrungen für die jeweilige Person sind und wie der Psychotherapeut konkret 
diese  vermitteln  kann.  Psychotherapeutische tätigkeit  bezieht  sich  als  „zwischen-
menschliche Praxis“ auf den Sinn psychischen leids und wirkt durch Beziehungs-
erfahrungen. genau da zeigt sich aber, dass neurobiologische Zwecksetzungen, wie 
etwa „Synapsenverbindungen“, keinerlei sinnvolle Hinweise geben und somit auch 
alles andere als praxisnah sind.

Die zentrale entdeckung Freuds war, dass psychische Störungen einen Sinn haben. 
es ist jedoch nicht klar, in welchem Verhältnis die analytische Sinnperspektive zu den 
neurobiologischen erklärungen steht. Sind beide ebenen zueinander komplementär 
oder verdrängt die neurobiologische erklärung etwa die Frage nach dem Sinn? Diese 
Frage führt zu weiteren Fragen: in welchem Zusammenhang steht die neurobiolo-
gische erklärung mit der,  in grawes beispiel dargestellten logik zweckrationalen 
Handelns? Warum bringt die neurobiologische erklärung scheinbar die tendenz mit 
sich, zwischenmenschliche Praxis zu „zweckrationalisieren“ und darüber die Frage 
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nach dem Sinn psychischen leids aus den augen zu verlieren1? Wie könnte ein dem 
Patienten dienliches pragmatisches gefüge zwischen zweckrationalem Handeln und 
zwischenmenschlicher Praxis in der Psychotherapie aussehen? Diesen Fragestellun-
gen soll hier nachgegangen werden.

im  Vorfeld  noch  einige anmerkungen  aus  analytischer  Perspektive:  Für  Freud 
ist ein wesentlicher aspekt der analytischen Haltung, „absichtslos“ zu praktizieren. 
Diese  „absichtslosigkeit“  stellt  er  in  seiner  Schrift  „ratschläge  für  den arzt  bei 
psychoanalytischen  behandlungen“  ausdrücklich  den  „wissenschaftlichen  interes-
sen“ gegenüber. Freud scheint hier die zum Verständnis notwendige Offenheit der 
„gleichschwebenden aufmerksamkeit“  zu  intendieren  und  sie  der  wissenschaftli-
chen einstellung in abrede zu stellen. absichtslosigkeit und enthaltung der wissen-
schaftlichen einstellung aber könnte auch die enthaltung von einem zweckrationalen 
Handlungsbegriff in der Psychotherapie beinhalten. Um dies genauer zu verstehen, 
bedarf  es  einer  Differenzierung  von  „Ziel“  und  „resultat“  (Holzhey-Kunz  2002, 
S. 72). Denn natürlich sollte Psychotherapie zu einem Resultat führen, insbesondere 
wenn sie durch die öffentlichen Krankenkassen finanziert wird. Somit besitzt die  
analytische Psychotherapie sehr wohl eine absicht. entscheidend ist aber, dass dieses  
Resultat nicht erreicht wird, indem ausgehend von einem definierten Ziel planvoll 
bestimmte Mittel eingesetzt werden, wie durch die Vertreter der neuropsychothera-
pie dezidiert gefordert (vgl. z. b. grawe 2004, S. 432).

Vielmehr erweist sich die, zum zweckrationalen Handeln notwendige, vorgängige 
Bestimmung von therapiezielen als dem analytischen Prozess unangemessen. Der 
analytische Psychotherapeut behandelt primär den Konflikt und nicht das Symptom.  
eine  neurobiologische  bestimmung  von  therapiezielen  ist  schon  allein  deshalb 
nicht möglich, weil die neurobiologischen Prozesse  lediglich Korrelate des Symp-
toms und nicht des Konflikts darstellen. So gibt es spezifische Veränderungen zu 
typischen, über viele Personen hinweg beobachtbaren depressiven erlebnisweisen. 
Diese sind aber auf individueller Ebene durchaus mit unterschiedlichen Konflikten 
und Lebenssituationen verbunden. Die Dynamik eines Konfliktes wiederum können 
neurobiologische  Prozesse  nicht  repräsentieren.  Denn  weder  die  jeweiligen  inten-
tionalen gehalte der widerstrebenden Motive noch die bedeutungsvolle logik des 
Widerspruchs  selbst  können eindeutigen neurobiologischen Korrelaten  zugeordnet 
werden. Dies gilt natürlich erst recht, wenn die Zuordnungen über verschiedene Per-
sonen hinweg übertragen werden sollen.

aber auch unabhängig von der neurobiologischen ebene, kann die psychothera-
peutische Arbeit am Konflikt nicht von einem definierten Ziel ausgehen. Denn dies 
würde ja die Bewusstheit des Konflikts voraussetzen, die ja gerade bei krankheits-
wertigen Störungen durch massive Widerstände erschwert sein kann. Deshalb sind 
die zu Beginn der Therapie durch den Patienten geäußerten Ziele häufig inadäquat 
und  selbst aspekt  seiner  Störung. aber  auch  der  Psychotherapeut  wird  sich  wohl 
kaum anmaßen wollen, diese über den Patienten hinweg bestimmen zu können. So 

1  Von  letzterem  scheint  zumindest  Holzhey-Kunz  (2002, S. 13) auszugehen: „Eine Reflexion auf die 
implikationen einer Medizinalisierung und Zweckrationalisierung einerseits, der Freudschen entdeckung 
[Sinn von psychischem leid, anm. M.r.] andererseits, erweist ihre Verknüpfung als ein Ding der Unmög-
lichkeit“.
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bleibt also gar nichts anderes, als sich auf einen offenen Prozess einzulassen, in des-
sen Verlauf erst der zugrunde liegende Konflikt und damit einhergehend die thera-
peutischen Ziele geklärt werden können.

es geht hierbei weder um eine legitimierung von analytischen endlostherapien 
noch um eine beliebigkeit psychoanalytischen Handelns. Vielmehr handelt es sich 
um die grundsätzliche Frage, unter welchen bedingungen sich zwischenmenschli-
ches Verstehen oder persönliche entwicklung bzw. die Überwindung innerer Wider-
stände gestaltet.  in der analytischen Psychotherapie  ist diese bedingung vor allem 
die therapeutische Beziehung. Die analytische tradition bietet hierzu ein reichhalti-
ges Repertoire an reflektierten Erfahrungen, denen gegenüber die Äußerungen von 
Grawe ziemlich flach erscheinen müssen.

an dieser Stelle  soll  nur  eines hervorgehoben werden: eventuell  entspricht die 
„Verobjektivierung“ der depressiven Patientin zu einer hypertrophierten amygdala 
einer abstraktion, die genau das nicht leisten möchte, was für die Patientin die eigent-
lich „korrigierende beziehungserfahrung“ wäre. Könnte es in der geschilderten Situ-
ation nicht auch um ein aushalten und entschärfen („containment“) der verdrängten 
aggressiven impulse der depressiven Patientin gehen?

grawes „Objektivierungstrick“, sich nicht zu ärgern, funktioniert, indem das Ver-
halten der Patientin als neurobiologisch determiniert erlebt wird. Wenn der neurobio-
logische Zustand als hinreichende Erklärung des Verhaltens fungiert, gibt es keinen 
„autor“ mehr und damit weder Sinn noch Verantwortung. Der Psychotherapeut muss 
auf das „dysfunktionale beziehungsangebot“ der Patientin deshalb nicht einsteigen, 
weil er  ihr Verhalten überhaupt nicht mehr als ein beziehungsangebot wahrnimmt 
und es so auch nicht in bezug auf die therapeutische beziehung zu verstehen braucht. 
Das eigentliche „aushalten“ des Psychotherapeuten besteht aber gerade darin, das 
Verhalten als eine verständliche zwischenmenschliche aufforderung wahrzunehmen, 
dennoch nicht mitzuagieren und so letztlich dem zwischenmenschlichen anspruch 
gerecht  zu  werden.  Dazu  ist  eine  gewisse  Objektivierung  durch  den  Psychothera-
peuten sicherlich dienlich. Die neurobiologische erklärung von grawe aber lässt die 
zwischenmenschliche aufgabe des aushaltens gar nicht mehr erkennen2.

Kommen wir zurück auf die Charakterisierung der neuropsychotherapeutischen 
Sichtweise. Die von Walter genannten einsatzmöglichkeiten der neurowissenschaf-
ten wurden  insbesondere durch die entwicklung der bildgebenden Verfahren  [wie 
z. b. Positronen-emissions-tomographie (Pet) oder funktionelle Magnetresonanz-
tomographie (fMrt)] ermöglicht. Mit dem einsatz dieser neurowissenschaftlichen 
Methoden  in  der  Psychotherapieforschung  erhält  diese  eine  zunehmend  naturwis-
senschaftliche Ausrichtung. Damit geht eine bestimmte Vorstellung wissenschaftli-
cher  „aufklärung“  einher: allein  die  naturwissenschaftliche  Methode  sei  frei  von 
schulenspezifischen und weltanschaulichen Dogmen (Grawe 2004). im impetus der 
wissenschaftlichen aufklärung bzw. im namen der Wissenschaftlichkeit wird gefor-
dert, Psychotherapie durch die neurowissenschaften „wissenschaftlich zu fundieren“ 
(Kandel 1999). Offensichtlich wird in der neuropsychotherapie „Wissenschaftlich-
keit“ mit der naturwissenschaftlichen Methode identifiziert. Auf die Gesamtheit einer 

2  in diesem Sinne handelt es sich nicht mehr bloß um eine „Objektivierung“ sondern um eine „Verobjek-
tivierung“ oder auch „Verdinglichung“ (Honneth 2005, S. 69 f.).
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solchen  Programmatik  verweist  die  bezeichnung  „neuropsychotherapie“. aus  ihr 
folgt die scheinbare notwendigkeit, sich als praktischer Psychotherapeut ein neuro-
biologisches Fachwissen anzueignen (grawe 2004).

trotz ihrer breiten rezeption an den Universitäten hat die neurobiologische Sicht-
weise bisher zu kaum einer praktischen relevanz für den gewöhnlichen Psychothera-
peuten geführt. allerdings kann beobachtet werden, dass sich durch die einschlägigen 
Veröffentlichungen inzwischen eine neurobiologische terminologie etabliert hat, die 
sowohl das Menschenbild wie auch die auffassung von psychischer Störung prägt 
und damit einhergehend zu einer zweckrationalen Konzeption psychotherapeutischen 
Handelns beiträgt. Zu einer bewertung dieser entwicklung bieten sich verschiedene 
wissenschaftliche ansätze an, die nun vorgestellt und  in ein Verhältnis zueinander 
gesetzt werden sollen.

Wissenschaftliche Ansätze zur Beurteilung des Nutzens der 
Neuropsychotherapie

Der empirisch-technische ansatz

Zunächst  liegt  es  nahe,  die  beurteilung  des  nutzens  der  neuropsychotherapie  für 
eine Frage der quantitativen Psychotherapieforschung zu halten, welche hier als der 
„empirisch-technische ansatz“ vorgestellt wird. Dieser ansatz wird in der Psycho-
therapieforschung seit den 1950er Jahren verfolgt. Damals bezweifelte der renom-
mierte und naturwissenschaftlich orientierte Psychologe eysenck in einer Studie die 
Wirksamkeit der Psychotherapie überhaupt  (eysenck 1952) und  initiierte so deren 
empirische legitimationsforschung. Mit dieser entwicklung setzte sich ein „main-
stream“ in der akademischen Psychotherapieforschung durch, welcher die Überprü-
fung psychotherapeutischer Hypothesen nach dem naturwissenschaftlichen Objekti-
vitätsideal durch quantitativ messbare ereignisse anstrebt.

Das Problem in der anwendung des naturwissenschaftlichen Paradigmas auf die 
erforschung  der  psychotherapeutischen  tätigkeit  ist,  dass  letztere  als  zwischen-
menschliche Praxis eng an die „teilnehmerperspektive“ (Habermas 2006) gebunden 
wird. Dahingegen ist die Objektivität in den naturwissenschaften durch die „Dritte-
Person-Perspektive“ (DPP), im engeren Sinne das Messverfahren, bestimmt. Damit 
nun  die  zu  untersuchenden  zwischenmenschlichen  therapieprozesse  aus  der  DPP 
festgestellt werden können, müssen sie empirisch beobachtbaren Kriterien zugeord-
net werden. Diese „operationale Definition“ ist eine Art Zuordnungsregel, die besagt: 
Wenn dieses oder jenes aus der DPP beobachtbare ereignis vorliegt, dann darf man 
daraus  auf  diesen  oder  jenen  zwischenmenschlichen  Prozess  schließen. auf  diese 
Weise  wurden  die  meisten  Phänomene  des  psychotherapeutischen  Prozesses  wie 
empathie  oder  therapieerfolg  durch  empirische  Verhaltenskriterien,  z. b.  anhand 
von Rating-Skalen oder Fragebogen, operational definiert.

Die operationale Definition ermöglicht den quantitativen Vergleich  von  thera-
pieerfolgen verschiedener psychotherapeutischer Verfahren oder die erhebung der 
Korrelationsmaße zwischen spezifischen Interventionen und Therapieerfolg in der 
„Process-outcome“-Forschung.  Die  Korrelationsstudien  führen  auf  diese  Weise 
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zu  Wahrscheinlichkeitsaussagen  für  das  eintreffen  eines  gewünschten  effekts  bei 
bestimmten interventionen in bestimmten Fällen. Ziel der quantitativen Psychothera-
pieforschung ist die generierung von anwendungsregeln („behandlungsmanualen“) 
zu einer möglichst effektiven Handhabung von therapeutischen techniken. Was aller-
dings das gewünschte Ziel der Psychotherapie ist, muss vorher anhand von empiri-
schen Kriterien festgelegt werden. Die Korrelationsstudien vermögen nur auskunft 
darüber zu geben, wie effektiv bzw. wahrscheinlich diese Kriterien erreicht werden.

bei diesem Vorgehen deuten sich zweierlei Probleme an: Zum einen erreicht man 
trotz aufwendiger Operationalisierungen nie ganz das ideal des objektiven Messvor-
gangs, weil  selbst rating-Skalen oder Fragebogen  immer auf die subjektiven Ein-
schätzungen der Beteiligten angewiesen bleiben. Zum anderen bleibt die inhaltliche 
oder existenzielle bedeutung der Korrelationsmaße unklar. Denn bei dem empirisch-
technischen ansatz wird lediglich das zeitlich gekoppelte Vorkommen empirischer 
Kriterien gemessen; die Bedeutung der empirischen Korrelationen bleibt abhängig 
von der operationalen Definition. Was die operationale Definition aber repräsentiert 
bzw. bedeutet, beruht häufig nur auf Konventionen (Standardtests) und ist selten 
inhaltlich kritisch reflektiert (Richter 2005).

Dieses bedeutungsproblem wird durch die zweckrationale Pragmatik des empi-
risch-technischen ansatzes umgangen. Hier nämlich wird die Frage nach der Bedeu-
tung durch die Frage nach der Nützlichkeit ersetzt: Der Forscher muss  sich nicht 
unbedingt  fragen, was seine ergebnisse  inhaltlich bedeuten, wenn er  sie  in bezug 
auf ein vorgängig definiertes Nutzenkriterium gewinnbringend einsetzen kann. Sollte 
sich z. b. in Korrelationsstudien herausstellen, dass ein Verständnis suggerierendes 
Paraphrasieren der Patientenaussagen durch den Psychotherapeuten nach einer sta-
tistisch ermittelten Wahrscheinlichkeit  zu einer besserung der Symptomatik  führt, 
lässt sich dieses unmittelbar in eine anwendungsregel übersetzen und zweckrational 
anwenden.

es darf allerdings nicht vergessen werden, dass dieser empirisch-technische ansatz 
auf zweierlei Weise von der individuellen lebenssituation des jeweiligen Patienten 
abstrahiert. Zum einen wissen wir nicht, was genau das Erreichen des Effizienzkri-
teriums im Einzelfall bedeutet. So kann z. b. das nachlassen der Symptomatik eine 
bloße „Verschiebung“ oder das kurzfristige Wiedererlangen der leistungsfähigkeit 
die fortführende leugnung eigener bedürfnisse sein. Zum anderen wird der Patient 
bei der empirisch-technischen Strategie als „Fall“ unter eine diagnostische Katego-
rie subsumiert, zu der es statistisch ermittelte behandlungsmanuale gibt. auf diese 
Weise werden techniken angewandt, die im einzelfall mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit  zum erfolg  führen. Ob der Psychotherapeut gegenüber Personen  in 
existenziellen Krisen wirklich nach Wahrscheinlichkeitsregeln operieren möchte, ist 
letztlich eine ethische Frage.3 bekannten Psychotherapeuten wie Carl rogers oder 

3  im grunde entspricht ein solches Vorgehen der ethik des Utilitarismus. Die entscheidungsregeln sollen 
auf der grundlage von empirischen Studien so gestellt werden, dass über viele anwendungen hinweg eine 
nutzenmaximierung erfolgt. Damit handelt man sich aber auch all die Probleme des empiristischen Uti-
litarismus ein. Vor allem bleibt der in den vorausgesetzen Nutzenkriterien implizierte Wert unreflektiert, 
sind die konkreten Wirkungen weder quantifizierbar noch überhaupt kommensurabel und muss von der 
individuellen Situation des Patienten abstrahiert werden. Denn anders als vielleicht in der Organmedizin 
behandeln Psychotherapeuten einzigartige Personen und keine „Fälle“. Wollen wir wirklich gegenüber 
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Karl Menninger war es jedenfalls ein anliegen, dass sie keine diagnostischen „Fälle“, 
sondern einzigartige Personen mit einer einmaligen biographie behandeln.

„empirisch“ ist die quantitative Psychotherapieforschung im Sinne der naturwis-
senschaftlichen Objektivitätskriterien. „technisch“ ist dieses Vorgehen, weil es die 
Sinnhaftigkeit  der  intendierten  Zwecke  nach  eigenem  Forschungsparadigma  nicht 
reflektieren kann, sondern nur den Wirksamkeitsgrad oder die Wirtschaftlichkeit zum 
erreichen vorgegebener Ziele einschätzt.

im  Folgenden  soll  anhand  der  Unterscheidung  von  „Moderatorvariablen“  und 
„Mediatorvariablen“ (bohus et al. 2009) die identität des methodologischen ansat-
zes der quantitativen Psychotherapieforschung mit der neurobiologischen Psychothe-
rapieforschung verdeutlicht werden. Moderatorvariablen stehen in der quantitativen 
Psychotherapieforschung für rahmenbedingungen der Psychotherapie, wie z. b. die 
Persönlichkeitseigenschaften  oder  die  therapiemethode,  die  einen  moderierenden 
Einfluss auf den Therapieverlauf haben. Nun bieten die bildgebenden Verfahren der 
Neurowissenschaften eine regelrechte „Fundgrube“ zur Identifikation neurobiolo-
gischer „Marker“ als empirisch messbare Moderatorvariablen. ein beispiel hierfür 
ist die prognostische Unterscheidung von „responder“ und „nonresponder“ anhand 
neurobiologischer Marker  (Siegle et al. 2006). Zu der Identifikation neurobiologi-
scher Prädiktoren und deren anwendung braucht es nur die Korrelationsmaße zwi-
schen neurobiologischen Prozessen und Kriterien des therapieerfolgs.

Für eine wissenschaftliche erklärung und erweiterung technischen grundlagen-
wissens ist es jedoch unbefriedigend, nicht zu wissen, warum es zu diesen Korrela-
tionen kommt. eine wissenschaftliche erklärung dieser neurobiologischen Wirkzu-
sammenhänge von psychotherapeutischen interventionen könnte zu einer Fülle von 
technischen innovationen und gezielten eingriffen führen. Forschungslogisch han-
delt es sich hierbei um „Mediatorvariablen“. Damit sind in der quantitativen Psycho-
therapieforschung jene bedingungen gemeint, deren gezielte Veränderungen in der 
Psychotherapie einen spezifisch-kausalen Einfluss auf den Therapieerfolg erlauben. 
Die neurobiologische Psychotherapieforschung fokussiert nun die neurobiologischen 
Wirkmechanismen, wobei das gehirn quasi zum „Mediator“ schlechthin wird (beu-
tel 2009).

Die neurowissenschaftliche Perspektive der neuropsychotherapie teilt offensicht-
lich den empirisch-technischen ansatz der quantitativen Psychotherapieforschung. 
Stärker noch: Sie ist geradezu ihre konsequente Fortführung. Denn zum einen löst sie 
das Ideal des empirischen Messvorgangs aus der DPP ein. Dies ist auch der grund, 
warum viele Vertreter der neurobiologischen Psychotherapieforschung sowohl Dia-
gnostik  als  auch  evaluation  durch  objektiv  messbare  neurobiologische  Kriterien 
definieren wollen. Dann aber wäre auch das Bedeutungsproblem des Operationa-
lismus gelöst: Wie nach dem Vorbild der Organmedizin gäbe  es  neurobiologische 
abweichungen von normwerten und therapeutische interventionen, die diese über 
neurobiologische Wirkmechanismen wieder normalisieren. Die Frage nach dem Sinn 
der psychischen Störung oder des psychotherapeutischen Prozesses taucht aus dieser 
Perspektive überhaupt nicht mehr auf.

dem psychischen leid von einzigartigen Personen nach statistisch ermittelten Wahrscheinlichkeiten vor-
gehen?
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Der empirisch-technische ansatz eignet sich nicht zur beurteilung der neuropsy-
chotherapie, weil letztere selbst nur die konsequente Fortführung von dessen natur-
wissenschaftlicher Perspektive darstellt. in beiden bereichen dient die Wissenschaft 
einer bereitstellung von Mitteln bzw. techniken, die ein effzientes erreichen vorge-
gebener Ziele ermöglichen. entscheidend ist, dass innerhalb dieser zweckrationalen 
Logik nur Korrelationen mit anderen Effizienzkriterien festgestellt werden, deren 
Zweck und Bedeutung aber nicht kritisch reflektiert werden können. Dies wäre aber 
die Voraussetzung, um überhaupt beurteilen zu können, welchen Wert und nutzen die 
neurowissenschaftliche Perspektive haben kann.

Der theoretische ansatz

Der  Patient  begibt  sich  nicht  in  Psychotherapie,  um  seine  amygdalaaktivität  zu 
dämmen, sondern um in seinem leben wieder zurechtzukommen. Die aktuelle aus-
richtung der empirisch-technischen Strategie auf neurobiologische Moderator- und 
Mediatorvariablen  ist  also  mit  der  aufgabe  verbunden,  deren  Bedeutung für die 
jeweilige Lebenssituation zu interpretieren. Weil ohne ein Verständnis des Verhält-
nisses der subpersonalen neurobiologischen Prozesse zu den personalen lebensvoll-
zügen der Sinn und nutzen der neuropsychotherapie gar nicht beurteilt werden kann 
(richter 2011a), bedarf es dessen interpretation durch den „theoretischen ansatz“.

Die bildgebenden Verfahren ermöglichen empirische Korrelationsstudien, welche 
das  zeitlich  gekoppelte Vorkommen  zwischen  subjektivem  erleben  (erste-Person-
Perspektive, ePP) und gemessenen Hirnaktivitäten (DPP) feststellen. Die interpre-
tation dieses zeitlichen Zusammenhangs ist dann Sache der erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorie. So wird  in der geist-gehirn-Debatte der analytischen „Philosophie 
des geistes“ das Verhältnis zwischen der EPP und der DPP reflektiert. Besonders 
populär ist in diesem Zusammenhang die Identitätstheorie, welche die ePP als innen-
perspektive und die DPP als außenperspektive auf ein und dieselbe entität „gehirn“ 
begreift. auf diese Weise möchten die Vertreter der  identitätstheorie an der natur-
wissenschaftlichen auffassung einer durchgängig determinierten Welt festhalten und 
gleichzeitig den emergenten Qualitäten subjektiven erlebens gerecht werden (Pauen 
2007; roth 2003).

allerdings abstrahiert die identitätstheorie von dem intentionalen Lebensvollzug, 
der sowohl den erlebnissen der ePP als auch den ereignissen der DPP zugrunde liegt 
(Fuchs 2009, S. 88). Personen stehen in gemeinschaftlich bedeutsamen Lebenssitu-
ationen, auf welche ihr subjektives erleben aus der ePP gerichtet ist und deren leib-
licher Vollzug mit neurobiologischen Veränderungen aus der DPP einhergeht. Dieser 
intentionale  lebensvollzug  kann  nur  durch  die  vorübergehende teilnahme  an  der 
subjektiven lebenssituation des Patienten erlebt und verstanden werden. Um aber 
die Unabhängigkeit objektiver Daten von der subjektiven einstellung des Forschers 
zu gewährleisten, wird diese teilnehmerperspektive in den Korrelationsstudien durch 
die Subjekt-Objekt-trennung der naturwissenschaftliche Methode systematisch aus-
geblendet. Dadurch erscheint die einheit des intentionalen lebensvollzugs nur noch 
in den beiden Fragmenten „psychischer Zustand“  aus der ePP (bzw. aktivierungs-
bedingung) und „neurobiologischer Zustand“ aus der DPP.  indem der  intentionale 
lebensvollzug auf seine Spuren der Zuständlichkeit reduziert wird, bleibt sein indi-
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vidueller Sinn auf der Strecke. Das muss so sein, denn Ziel ist ja die Übertragbarkeit 
bzw. anwendung der ergebnisse über die einzelfälle hinweg. Die interpretation der 
Korrelationen der ePP und der DPP kann die einheit und den Sinn des intentionalen 
lebensvollzugs nicht wieder herstellen. Selbst wenn das Verhältnis zwischen dem 
aktuellen  subjektiven  Zustand  und  den  neurobiologischen  Prozessen  hinreichend 
erklärt werden sollte, wir wissen immer noch nicht, welchen Sinn dieses erleben in 
der jeweiligen lebensituation des Patienten einnimmt.

Wenn der Psychotherapeut aber nach dem Sinn einer psychischen Störung fragt, 
dann interessiert er sich aus der teilnehmerperspektive vor allem für den intentiona-
len individuellen lebensvollzug des Patienten. insbesondere an den beziehungsthe-
men wie Schuld, nähe-oder Distanzängste ist leicht nachzuvollziehen, dass es sich 
hierbei nicht primär um subjektive Zustände, sondern vielmehr um ein existentielles 
„Zur-Welt-sein“ handelt (vgl. z.b. buber 1958). Der individuelle lebensvollzug ist 
also zum einen zu unterscheiden von der Qualität des subjektiven erlebens als ePP 
und  ist zum anderen kategorial verschieden von den damit einhergehenden neuro-
biologischen Prozessen. „Kategorial verschieden“ bedeutet, dass begriffe aus dem 
einen bereich nicht einfach in den anderen übernommen werden können, ohne dass 
deren bedeutung sich verändert oder gar aufgehoben wird. So können innerhalb der 
determinierten  Welt  der  naturwissenschaften  zwischenmenschliche  beziehungen, 
geschichtlichkeit oder begriffe wie erkenntnis und Verantwortung nicht verstanden 
werden. beispielsweise kann es in einer restlos determinierten Welt keine entschei-
dung und damit auch keine Verantwortung geben (Habermas 2006).

Die theoretischen Debatten um das Verhältnis zwischen ereignissen aus der DPP 
und dem subjektiven intentionalen erleben aus der teilnehmerperspektive sind ein 
wichtiger Reflexionshintergrund für die Frage, welche Bedeutung die neurobiologi-
schen Prozesse haben. Die Identitätstheorie kommt der Sichtweise der neuropsycho-
therapie natürlich sehr entgegen. indem sie den intentionalen lebensvollzug auf den 
Zustand des subjektiven erlebens reduziert und schließlich mit den Hirnprozessen 
aus der DPP für  identisch erklärt, erhalten die neurowissenschaften natürlich eine 
enorme relevanz. entsprechend fühlen sich neurowissenschaftler wie gerhard roth 
oder  Hans-Joachim  Markowitsch  aufgrund  ihrer  Forschungen  heute  allen  ernstes 
dazu berufen, Fragen wie gerechtigkeit und Verantwortung in unserer gesellschaft 
zu revolutionieren.

Wird dahingehend der intentionale lebensvollzug als das übergeordnete und ein-
heitliche Prinzip erkannt, dann erscheinen die Hirnprozesse nur noch als „ermög-
lichungsbedingungen“  leiblicher  lebensvollzüge  (Fuchs  2009).  neurobiologische 
bedingungen  können  lebensvollzüge  ermöglichen  oder  verhindern,  der  lebens-
vollzug selbst ist aber nicht determiniert, sondern muss von der Person aktiv gestal-
tet werden. neurobiologische Prozesse sind notwendige, aber keine hinreichenden 
bedingungen des lebensvollzugs. Die phänomenologisch-ökologische Konzeption 
von Fuchs erlaubt so die neurobiologischen erkenntnisse zu integrieren, ohne dabei 
in einen „neurodeterminismus“ zu verfallen.

Damit wird der geltungsanspruch der neurowissenschaftlichen Perspektive rela-
tiviert und der raum zwischenmenschlichen Handelns, aus dem allein der Sinn psy-
chischer Störungen verstanden werden kann, wieder freigegeben. Weil Fuchs jedoch 
das Verhältnis  zwischen  der teilnehmerperspektive  und  der  DPP  unabhängig  von 
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konkreten Zwecken und Werten bestimmt, muss sein ansatz theoretisch bleiben. er 
gelangt so zu der allgemeinen aussage, dass neurowissenschaften und Psychothera-
pie auf verschiedenen Systemebenen ansetzen (top down und bottom up) und mit-
einander zu integrieren seien. bei den konkreten Fragen des Psychotherapeuten aber, 
wann und wie neuropsychotherapie von nutzen ist, worin ihr Wert und ihre grenzen 
konkret liegen, kommt man meines erachtens nicht ohne die bekennung zu Zweck 
und Wert in der Psychotherapie aus.

Denn die bestimmung des Verhältnisses zwischen dem intentionalen lebensvoll-
zug  aus  der  teilnehmerperspektive  und  den  neurobiologischen  Prozessen  aus  der 
DPP ist innerhalb der Psychotherapie keine theoretische Frage, sondern eine ethisch-
praktische Aufgabe. es gilt nämlich zu entscheiden, wann z. b. die Veränderung der 
neurobiologischen Prozesse dem Patienten nutzt und wann nicht. nutzen aber besteht 
immer im Hinblick auf einen Wert bzw. Zweck. Zwecke aber liegen im lebensvoll-
zug von Personen und so wird es bei deren bestimmung nicht unwesentlich sein,wie 
dieses Personsein wahrgenommen wird.

Die pragmatische Reflexion

Aus diesem Grund soll hier der alternative Ansatz einer „pragmatischen Reflexion“ 
verfolgt werden, welcher sich selbstreflexiv am Zweck der psychotherapeutischen 
Praxis orientiert. Zu dieser Zweckbestimmung bedarf es zuvor einer minimalen eini-
gung darüber, was Psychotherapie ist. als „Praxis“ ist sie aus gesellschaftlichen und 
persönlichen Verhältnissen hervorgegangen. Der gegenstand oder besser das Subjekt 
der zwischenmenschlichen Praxis ist die Person. Menschen sind nicht erst Personen 
und  treten dann  in die zwischenmenschliche Praxis ein, sondern sie verwirklichen 
innerhalb der zwischenmenschlichen Praxis  ihr Personsein  (vgl.  zu den  folgenden 
ausführungen Spaemann 1996).

Personen sind „jemand“ und nicht „etwas“. ein „etwas“, wie z. b. das exemplar 
einer Tierart, ist durch gattungsmäßige Eigenschaften (Wesen) definiert. Dahinge-
gen ist „jemand“ eine individuelle Weise des lebensvollzugs (existenzweise). Die-
ses Personsein als ein Handeln und Sprechen im zwischenmenschlichen raum kann 
nicht durch kategoriale begriffe bestimmt werden und ist auch kein Wahrnehmungs-
phänomen bestimmter eigenschaften. Personsein muss also von den beschreibbaren 
eigenschaften des subjektiven erlebens (ePP) und objektiven ereignissen der DPP, 
die  zusammengenommen  den  psychophysischen Zustand  ergeben,  unterschieden 
werden.

Diese  logische  Differenzierung  von  Person  und  psychophysischem  Zustand 
gründet  in einer praktischen Differenz: Da Personen sich Kraft  ihres  intentionalen 
Bewusstseins reflexiv auf den psychophysischen Zustand beziehen können, sind sie 
mit ihrem Zustand nicht identifiziert. Eine Person hat z. B. eine cholerische Neigung 
mit entsprechenden neurobiologischen Korrelaten, sie ist aber nicht damit identisch. 
Sie kann sich durch bewusstheit von diesem psychophysischen Zustand distanzie-
ren und damit umgehen lernen, indem sie bestimmte Situationen vermeidet, anders 
gestaltet oder andere Situationen gezielt aufsucht. Durch diese Distanznahme erhal-
ten  Personen  prinzipiell  Freiheitsgrade  im  Umgang  mit  ihren  psychophysischen 
bestimmtheiten  und  entscheiden,  welchen  Sinn  diese  in  ihrem  leben  einnehmen. 
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Darin gründet das menscheigentümliche Weltverhältnis als individueller Vollzug und 
„weltoffene Sinnbeziehung“. ein solcher Personenbegriff ist die große Zumutung für 
den naturalismus. Denn allein die bestimmtheiten des psychophysischen Zustands 
können gegenstand der naturwissenschaftlichen Methode werden.

Der psychophysische Zustand aus der Perspektive der Wissenschaften zeigt den 
Menschen  in  seiner  Passivität  und  Manipulierbarkeit  (Spaemann  und  löw  2005, 
S. 237), während der  intentionale lebensvollzug  immer  auf die aktivität  der Per-
son  angewiesen  bleibt.  Die  Manipulation  des  psychophysischen  Zustandes  durch 
Psychopharmaka kann z. b. Wohlgefühl  auslösen. Sie kann auch eine notwendige 
bedingung  dafür  werden,  dass  eine  depressive  Person  überhaupt  wieder  aus  dem 
Haus geht. eine hinreichende bedingung jedoch ist sie nicht. Denn der intentionale 
Lebensvollzug bedarf immer der Aktivität und Sinngebung durch die Person.

Personale lebensvollzüge sind also keine gattungsmäßig festgelegten reaktionen 
auf kontingente ereignisse in der Welt, sondern gründen letztlich in einem nicht wei-
ter objektivierbaren, sinnstiftenden Selbst- und Weltverhältnis. Dies hat z. b. Sartre 
in seiner Konzeption einer „existenziellen Psychoanalyse“ ausgeführt (Sartre 2008), 
und auch andere Psychotherapeuten wie binswanger und Frankl  sind explizit von 
dieser menscheigentümlichen existenzweise ausgegangen.

Seit aristoteles wird als der allgemeine Zweck gemeinschaftlicher lebenspraxis 
die „eudaimonia“  im Sinne von: „das Gelingen des Lebens“ genannt. Zum gelin-
genden leben tragen die verschiedenen Wissenschaften auf unterschiedliche Weise 
bei, in der Psychotherapie aber wird das gelingen selbst zum unmittelbaren Zweck. 
Unter  berücksichtigung  des  soeben  dargestellten  existenziellen  Personenbegriffs 
kann damit nicht  ein psychophysischer Zustand  im Sinne des bloßen Wohlgefühls 
gemeint sein. Vielmehr meint es einen sinnstiftenden Umgang mit den eigenen psy-
chophysischen bestimmtheiten, geleitet durch interessen und freie zwischenmensch-
liche  beziehungen.  eine  solche  bestimmung  der  seelischen  gesundheit  als  eine 
Vollzugs- bzw. Existenzweise legt auch Freuds betonung der arbeits-, genuss- und 
liebesfähigkeit nahe.

Zu einer etwas präziseren bestimmung des Zweckes von Psychotherapie eignet 
sich dann der begriff der Emanzipation. er verweist auf die Selbstbestimmung und 
den Selbstzweck des personalen lebensvollzugs und gleichzeitig auf die gesellschaft-
lichen und persönlichen Verhältnisse, die zu dessen Störung beitragen können. Denn 
emanzipation besteht gerade darin, dass sich der Patient von seinen krankmachenden 
Verhältnissen befreit, indem er sein leben aus einer eigenständigen Sinn- und Wert-
orientierung heraus zu gestalten lernt.

Der nutzen der neuropsychotherapeutischen Sichtweise  sollte also  im Hinblick 
auf die emanzipation des Patienten beurteilt werden. Damit führt die pragmatische 
Reflexion zu einem ganz bestimmten Verhältnis zwischen Neurowissenschaften und 
Psychotherapie: Der nutzen der neurowissenschaften muss an ihrer Dienlichkeit für 
die  Ziele  des  personalen  lebensvollzugs  als aufgabenbereich  der  Psychotherapie 
beurteilt werden.

genau  solch  ein  pragmatisches  gefüge  aber  hat  Habermas  in  seiner  pragmati-
schen Wissenschaftstheorie  für das Verhältnis der verschiedenen Wissenschaftsbe-
reiche zueinander bestimmt. nach Habermas konstituiert sich die erkenntnis in den 
verschiedenen Wissenschaftsbereichen durch deren jeweilig übergeordnete Zwecke, 
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welche er „erkenntnisinteresse“ nennt  (Habermas 1973). Die naturwissenschaften 
verfolgen mit ihrer Methodologie das „technische erkenntnisinteresse“. Sie betrach-
ten die natur hinsichtlich ihrer technischen Verwendbarkeit und entwickeln techno-
logien zur Prognostizierung und Veränderung im natürlichen ablauf. Demnach die-
nen die naturwissenschaften einer Systematisierung des zweckrationalen Handelns. 
Die geisteswissenschaften verfolgen das „praktische erkenntnisinteresse“, welches 
der zwischenmenschlichen Verständigung über bedeutungen und Werte und damit 
dem gelingen der zwischenmenschlichen lebenspraxis dient. am beispiel der Psy-
choanalyse demonstriert Habermas schließlich das „emanzipatorische erkenntnisin-
teresse“. Hier geht es um die reflexive Selbstbestimmung der Person gegenüber den 
bestehenden persönlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen.

nun  stehen  diese  drei  Wissenschaftsbereiche  in  einem  pragmatischen Fundie-
rungsverhältnis zueinander. Die Ziele, welche nach dem technischen erkenntnisin-
teresse erreicht werden sollen, können selbst nicht innerhalb der naturwissenschaft 
reflektiert und bestimmt werden. Dazu braucht es die Verständigung über Bedeu-
tungen  und  entsprechende  Diskurse  durch  die  geisteswissenschaftliche  Methode. 
Damit diese Diskurse nicht elitär oder dogmatisch von entscheidungsträgern oder 
institutionen gesetzt werden, braucht es eine kritische Öffentlichkeit. Dazu führt das 
emanzipatorische Erkenntnisinteresse mit seiner Methode der Selbstreflexion. Denn 
emanzipierte Menschen können in einen „herrschaftsfreien“ und vernünftigen Dis-
kurs miteinander treten, sich über Werte einigen und von da aus die Ziele der techni-
schen Wissenschaften sinnvoll leiten.

es ist nicht verwunderlich, dass sich dieses pragmatische gefüge auch in unserer 
Darstellung zeigt, denn die besagten erkenntnisinteressen gründen ja in der anwen-
dung  der  jeweiligen  wissenschaftlichen  Methode.  Weil  der  empirisch-technische 
Ansatz der quantitativen bzw. neurobiologischen Psychotherapieforschung die natur-
wissenschaftliche Methode verfolgt, erscheint hier die Person als ein „psychophy-
sischer Zustand“ und damit genau jener aspekt des personalen lebensvollzugs, der 
durch technische Mittel verändert werden kann. So führen beispielsweise die Korre-
lationsstudien über den Zusammenhang von erlebnisweisen und neurobiologischen 
Prozessen zu technischen interventionen, die dann in verschiedenen Situationen ein-
gesetzt werden können.

Der  theoretische Ansatz  klärt mit der hermeneutischen Methode die bedeutung 
und den Sinn solcher technischen Möglichkeiten auf einer allgemeinen begrifflichen 
ebene. er führte oben zu der kategorialen Unterscheidung von intentionalem lebens-
vollzug und neurobiologischen Prozessen als Voraussetzung für eine gemeinschaft-
liche Verständigung über Sinn und Wert auch der technischen Möglichkeiten.

Die Voraussetzung hierfür wiederum ist die pragmatische Reflexion. Die Selbst-
reflexion des existenziellen Lebensvollzugs verdeutlicht die Distanz des Personseins 
zum psychophysischen Zustand. Dieser existenzielle Personenbegriff verweist wei-
ter auf die bedeutung der zwischenmenschlichen Praxis, in der sich die emanzipa-
tion bzw. die individuelle Weise des lebensvollzugs gestaltet. Zwischenmenschliche 
Praxis erhält so einen Selbstzweck für Personen, der nicht erst in dessen auswirkung 
auf den psychophysischen Zustand, etwa im Sinne eines Wohlgefühls, besteht. Die 
Gestaltung eines gelingenden Lebens findet auch bereits innerhalb der psychothera-
peutischen beziehung statt.
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Mit  diesem  gefüge  werden  den  Wissenschaftsbereichen  unterschiedliche Gel-
tungsbereiche zugewiesen. Die geltung der naturwissenschaften ist auf den Funk-
tionskreis  des  zweckrationalen  Handelns  beschränkt.  Das  heißt,  die  neurowissen-
schaftliche Perspektive auf die Person als psychophysischer Zustand ist nur sinnvoll 
im  Kontext  des  zweckrationalen  Handelns.  Dahingegen  sind  die  geisteswissen-
schaften im bereich der zwischenmenschlichen Praxis anzusiedeln, welche durch die 
emanzipatorischen Wissenschaften für die entwicklungsmöglichkeiten der beteilig-
ten Personen offengehalten wird. Nur wenn die einzelnen Bereiche in der Verschie-
denheit und der Zusammengehörigkeit ihrer Geltung bzw. Zwecke reflektiert gehand-
habt werden, dienen sie jeweils zum Gelingen des Lebens.

Zum Nutzen der Neurowissenschaften für die psychotherapeutische Praxis

Im Folgenden sollen die pragmatische Reflexion und das durch sie bestimmte prag-
matische  gefüge  anhand  konkreter  Vorstellungen  zum  nutzen  der  neurowissen-
schaften in der Psychotherapie demonstriert werden. Dabei werde ich mich auf einen 
artikel von berger und Caspar (2009) beziehen. Diese haben den möglichen nutzen 
der neurowissenschaften für die psychotherapeutische Praxis in folgende drei Klas-
sen unterteilt:

a.    Das „Wissen, dass Psychotherapie über neuronale Prozesse wirkt“ führe zu einer 
„gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen aufwertung der Psychotherapie“, 
zu „Destigmatisierung“ und „positiver erwartungsinduktion bei Patienten“.

b.    Die neurowissenschaften führen zu einem „grundlagenwissen, wie Psychothe-
rapie wirkt, zu einem besseren Verständnis der Ätiologie und der Beziehung von 
physiologischen und psychologischen aspekten“. Weiter werden „neurobiologi-
sche Variablen zum Ziel psychotherapeutischer interventionen“.

C.    Das  „Wissen,  welche  intervention  auf  neuronaler  ebene  wie  wirkt“  führe  zu 
einem „besseren Verständnis, wo bei wem der Hebel angesetzt werden kann“ und 
zur „entwicklung selektiver indikationsregeln auf konzeptueller ebene“.

Das Wissen, dass Psychotherapie über neuronale Prozesse wirkt

Die aussage, „dass Psychotherapie auf neurobiologischer ebene wirkt“,  ist  in die-
ser allgemeinheit als recht trivial anzusehen, da jeder leibliche lebensvollzug und 
alles leiblich fundierte erleben neurobiologisch ermöglicht werden. Die empfundene 
„aufwertung“ verweist daher genauer auf die neuen Möglichkeiten, die psychothe-
rapeutischen  Veränderungen  nun  mit  bildgebenden  Methoden  messen  zu  können. 
Durch diese „hard facts“ erhoffen sich Vertreter der Psychotherapie eine strengere 
Wissenschaftlichkeit  im  Sinne  des  „goldstandards“  randomisierter  kontrollierter 
Studien bzw. der „evidence-based medicine“. es ist von nicht zu unterschätzender 
bedeutung, dass die naturwissenschaftlichen Forschungskriterien des Wissenschaft-
lichen  beirats  und  des  gemeinsamen  bundesausschusses  eng  an  gesundheitspoli-
tische entscheidungen gekoppelt sind, die angesichts der klammen Krankenkassen 
immer auch unter dem gesichtspunkt rational ökonomischer interessen stehen. Vor 
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diesem Hintergrund fungiert die neurobiologische Psychotherapieforschung als stra-
tegisches argument im kassenärztlichen Verteilungskampf.

Diese  strategische Funktion  erhält  die  neurobiologische  Forschung  nicht  etwa, 
weil sie die Wirklichkeit objektiv erfasst, sondern weil in der gesundheitspolitischen 
Öffentlichkeit  „Wissenschaftlichkeit“  (Kriz  2008)  auf  die  naturwissenschaftlichen 
Methoden reduziert wird. gäbe es eine andere öffentliche Vorstellung von Wirklich-
keit und Wirksamkeit der Psychotherapie, wäre der Wissenschaftliche beirat bzw. der 
gemeinsame bundesausschuss bei seiner sozialrechtlichen entscheidung zur kassen-
ärztlichen Versorgung mit anderen argumenten von der Zweckmäßigkeit therapeuti-
scher Verfahren zu überzeugen. Wie die qualitative Psychotherapieforschung beweist, 
sind prinzipiell auch andere Forschungsparadigmen mit einem anderen begriff von 
Objektivität auf einem wissenschaftlichen niveau denkbar.

tatsächlich  arbeiten  die  meisten  Psychotherapeuten  in  ihrem  professionellen 
Selbstverständnis  auf  der  ebene  zwischenmenschlicher  erfahrungen.  ein  psycho-
therapeutisches Ziel ist dabei häufig die adäquate Wahrnehmung des Patienten für 
zwischenmenschliche Prozesse. angesichts der neurobiologischen Messungen nun 
so aufzutreten, als wäre jetzt erst wirklich beweisbar, was man immer schon „ahnte“, 
entwertet  nicht  nur  die  Wirklichkeitsdimension  psychotherapeutischer  tätigkeit, 
sondern gibt auch die falschen Signale für den Wirklichkeitssinn des Patienten.

So zeigt sich, dass mit der lancierung der neurobiologischen erkenntnisse durch-
aus  gesellschaftliche  Zwecke  verbunden  sind.  Dabei  hat  die  tatsache,  dass  heute 
ungleich mehr gelder und Stellen in die neurobiologische Forschung investiert wer-
den, einen erheblichen Einfluss. Diese Eigendynamik des „Forschungsbetriebs“ steht 
mit der Emanzipation als Zweck der Psychotherapie in keinem reflektierten Zusam-
menhang und könnte sich sogar als ein Widerspruch erweisen.

Wie verhält es sich nun mit der erhofften „Destigmatisierung“ des Patienten durch 
das Wissen über die neurobiologischen Prozesse? es scheint sich bei den neurobiolo-
gischen Erklärungen eher um eine spezifische Form der Entlastung zu handeln, denn 
zur Stigmatisierung eignen sich neurobiologische erklärungen von Verhaltensweisen 
hervorragend, wie der Missbrauch der Phrenologie  im Dritten reich bewies. Ver-
antwortung wird mit Schuld assoziiert, und Schuldzuweisungen bei psychischen Stö-
rungen erscheinen unangebracht. eine neurobiologische erklärung entlastet, indem 
sie die eigenverantwortung relativiert und eingriffsmöglichkeiten in aussicht stellt. 
Die abgabe der Verantwortung an den gleichzeitig ermächtigten neurobiologischen 
Fachmann  wird  aber  im  Umkehrschluss  mit  der  „entmächtigung“  des  Patienten 
bezahlt (Fuchs 2006).

Die Problematik der neurobiologischen erklärungen ist, dass die ebene der Verant-
wortung kategorial verlassen wird. Sie entlasten, indem sie ein lebensweltliches Phä-
nomen durch subpersonale Prozesse erklären, von denen unklar bleibt, in welchem 
Verhältnis sie zu lebensweltlichen entscheidungen stehen. Wirklich „entlastend“ sind 
neurobiologische erklärungen deshalb nur bei Störungen mit eindeutigen neurobio-
logischen Ursachen, wie beispielsweise der entdeckung eines operablen tumors bei 
Funktionsausfällen. bei psychischen Störungen aus lebensweltlichen gründen sieht 
entlastung oder Destigmatisierung anders aus: Hier entlastet die erfahrung, dass man 
mit seinen Problemen in der gemeinschaft angenommen und unterstützt wird, sowie 
die Hoffnung, dass die bewältigung der aktuellen Schwierigkeiten auch die Chance 
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für eine bessere lebensgestaltung bietet. Dies wäre eine positive „erwartungsinduk-
tion“ ganz anderer art als das bloße Wissen um die neurobiologische Wirkungen.

Das grundlagenwissen, wie Psychotherapie wirkt

Für die folgende argumentation ist es notwendig, auf die Unterscheidung zwischen 
lebensweltlichen gründen (die wir „verstehen“) und naturwissenschaftlichen Wirk-
ursachen (die ereignisse „erklären“) zu verweisen (vgl. hierzu Dilthey 1981; Haber-
mas 2006). ein „grundlagenwissen, wie Psychotherapie wirkt“ wird  in bezug auf 
lebensweltliche gründe erforscht, seitdem Psychotherapie existiert. Hier kann also 
nur ein naturwissenschaftliches grundlagenwissen im Sinne von neurobiologischen 
Wirkursachen gemeint sein, und deshalb ist diese aussage reduktionistisch verkürzt. 
es geht hier also um ein Wissen, wie Psychotherapie auf neurobiologischer Ebene 
wirkt.

Ob diese Erforschung der Wirkursachen zu einem „besseren Verständnis der Ätio-
logie“ führt, hängt von dem jeweiligen Ätiologiebegriff ab. „Ätiologie“ meint die 
lehre von den Ursachen, auf deren behandlung sich die jeweilige therapie konzen-
triert. Innerhalb der Organmedizin ist es durchaus zweckhaft, Ätiologie im Sinne 
von  neurobiologischen Wirkursachen  zu  verstehen,  da  sich  auch  die therapie  auf 
diese Ursachen richtet. in der klärungsorientierten Psychotherapie allerdings bedeu-
tet Ätiologie das Verstehen der lebensweltlichen Gründe für die ausprägung der psy-
chischen Störung. Die beobachtung einer Hypertrophie der amygdala „erklärt“ die 
hohe  Stressbereitschaft  des  Patienten,  kann  aber  weder  zu  einem Verständnis  von 
deren lebensweltlicher entstehung noch bei der psychotherapeutischen beziehungs-
arbeit helfen.

Der  nächste  Punkt,  das  „Verständnis  der  beziehung  zwischen  physiologischen 
und  psychischen aspekten“,  wird  insbesondere  durch  Korrelationsstudien  anhand 
der bildgebenden Verfahren untersucht. Damit ist weder die beziehung von leib und 
Seele im allgemeinen noch im besonderen „verstanden“. Denn das Verstehen des-
sen würde eine interpretation des bloßen, zeitlichen „Miteinandervorkommens“ von 
neurobiologischen Prozessen und subjektiven erlebnissen erfordern.

Wie bereits betont, ist das „Verstehen“ dieses Verhältnisses im allgemeinen eine 
Frage der Erkenntnistheorie. Das Verstehen im Besonderen meint, herauszufinden, 
was  die  neurobiologischen  Prozesse  für  die  jeweilige  Person  konkret  bedeuten. 
„bedeutung“ bezieht sich auf intentionale gegenstände wie Sinngehalte und die indi-
viduelle lebenssituation oder auch die einfühlung in qualitative erlebnisweisen. Die 
Korrelationsstudien können das nicht leisten. Sie bieten lediglich den Hinweis auf die 
Vorhandenheit eines qualitativen Zustands. ein neurobiologischer Prozess kann bei-
spielsweise auf die erlebensqualität „angst“ hinweisen. Wie sich das anfühlt, wovor 
sich jemand fürchtet und warum, also gerade der gegenstand des zwischenmensch-
lichen Verständnisses, kann nicht aus neurobiologischen Korrelaten erschlossen wer-
den.  Dies  erfährt  der  Psychotherapeut  einzig  aus  der  teilnehmerperspektive  bzw. 
dem intentionalen Mitvollzug.

einer der merkwürdigsten aspekte der aktuellen entwicklung neurobiologischer 
Psychotherapieforschung  ist,  dass  „neurobiologische  Variablen  zum  Ziel  psycho-
therapeutischer interventionen“ werden. Doch in der Psychotherapie gilt, anders als 
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in der Medizin, die absolute Unhintergehbarkeit der subjektiven Erfahrung  (blass 
und Carmeli 2007). Sollte sich z. b. die amygdalaaktivität normalisiert haben und 
der Patient sein leben immer noch nicht besser gestalten können, kann er nicht als 
„geheilt“ bezeichnet werden. Die lebensweltlichen auskünfte des Patienten können 
in der Psychotherapie durch die objektiven neurobiologischen Kriterien nicht wider-
legt werden. Wieso also sollte der erfolg von Psychotherapie an einem anderen Kri-
terium beurteilt werden als dem klinisch eigentlich relevanten Zweck?

nun weiß natürlich auch der neuropsychotherapeut, dass die Veränderung neuro-
biologischer Mechanismen nur als Mittel dient. aber selbst die rede von den neuro-
biologischen Prozessen  als  „Mittel“  zum Zwecke  ist  zweifelhaft,  denn Mittel  und 
Zweck changieren hier auf zwei kategorial verschiedenen ebenen (DPP und teilneh-
merperspektive), die in verschiedenen Handlungszusammenhängen gründen (zweck-
rationales Handeln und zwischenmenschliche Praxis) und in der Wissenschaft nach 
unterschiedlichen erkenntnisinteressen (technisches und emanzipatorisches erkennt-
nisinteresse) systematisiert sind. Psychotherapeutische tätigkeit ist Hilfestellung zur 
emanzipation und, insofern sich diese auch innerhalb der therapeutischen beziehung 
ausprobieren und verwirklichen  lässt, bereits Zweck an sich selbst.  im normalfall 
sind  neurobiologische  Prozesse  hierbei  weder  Zweck  noch  Mittel;  sie  gehen  als 
ermöglichungsbedingungen zu neuen erfahrungen stillschweigend mit dem psycho-
therapeutischen Prozess einher.

Die  neurobiologischen  Prozesse  werden  erst  dann  Mittel  zum  Zweck,  wenn 
sich  der  psychophysische  Zustand  so  störend  in  den Vordergrund  drängt,  dass  zu 
einer  gelingenden  Psychotherapie  die  gezielte Veränderung  des  psychophysischen 
Zustands notwendig wird. Vorübergehend rückt das technische erkenntnisinteresse 
der neurowissenschaften in den Vordergrund und bietet über die neurowissenschaft-
lichen erkenntnisse biotechnologische Mittel zur Veränderung des psychophysischen 
Zustandes. Der Zweck dieser Veränderung des psychophysischen Zustandes besteht 
darin, neurobiologische Hindernisse zu einer gelingenden Psychotherapie aus dem 
Weg  zu  räumen,  letztlich die  ermöglichung  gelingender  lebensvollzüge bzw.  der 
emanzipation.  Das  zweckrationale  Handeln  nach  dem  technischen  erkenntnisin-
teresse  der  neurowissenschaften  hat  über  die  Veränderung  des  psychophysischen 
Zustandes seinen Sinn mittelbar in der emanzipation. gemäß des oben dargestellten 
pragmatischen gefüges dient hier die Zweckrationalität der zwischenmenschlichen 
Praxis.

Wird  nun  die  psychotherapeutische  tätigkeit  nicht  nur  in  diesem  Sonderfall, 
sondern  grundsätzlich  nach  neurobiologischen  Kriterien  ausgerichtet,  dann  wird 
das zweckrationale Handeln zu  ihrem allgemeinen Prinzip erhoben. Diese Zweck-
rationalisierung von psychotherapeutischer Profession macht aus der psychothera-
peutischen  beziehung  ein  bloßes  instrument  bzw.  eine  technik  zur  Manipulation 
des  psychophysischen  Zustandes.  Damit  verkehrt  sich  das  pragmatische  gefüge: 
das  zweckrationale  Handeln  dient  nicht  mehr  der  zwischenmenschlichen  Praxis, 
sondern  die  zwischenmenschliche  Praxis  wird  zu  einem  Mittel  des  zweckrationa-
len Handelns. Wenn neurobiologische beobachtungen heute zum erfolgskriterium 
der psychotherapeutischen Praxis werden, dann muss der Zweck der emanzipation 
auf der Strecke bleiben. Dies folgt mit wissenschaftstheoretischer notwendigkeit aus 
den Überlegungen der erkenntnisinteressen nach Habermas. emanzipation ist allein 
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Gegenstand der Selbstreflexion innerhalb zwischenmenschlicher Praxis, sie kann in 
der  zweckrationalen  logik  der  technisch  orientierten  neurowissenschaften  weder 
verwirklicht noch repräsentiert werden.

Mit  der  naturwissenschaftlichen  Methode  wird  das  technische  erkenntnisinter-
esse  als  Systematisierung  zweckrationalen Handelns  auf  die  psychotherapeutische 
tätigkeit  übertragen. Verwissenschaftlichung  und  Zweckrationalisierung  gehen  so 
Hand in Hand. genau diese aktuelle entwicklung erscheint äußerst problematisch, 
denn authentische zwischenmenschliche Prozesse wie Verstehen oder anteilnahme 
sind gerade nicht verwirklichbar, indem sie nach vorgegebenen Zwecken eingesetzt 
werden. Für eine gelingende zwischenmenschliche „Praxis“ braucht es eine Offen-
heit,  die das  zweckrationale Handeln bzw. die naturwissenschaften nicht besitzen 
(richter 2011b).

am deutlichsten zeigt sich dies am unterschiedlichen erkenntnisprozess. Während 
der naturwissenschaftler seine erkenntnisse nach dem Paradigma des experimentes 
unter gezielten Manipulationen und distanzierter Haltung erhält, ereignet sich zwi-
schenmenschliches Verstehen gerade unter der bedingung von absichtslosigkeit und 
anteilnahme. ich kann den Patienten nur um seiner selbst willen wirklich verstehen, 
nicht in der absicht, seine amygdalaaktivität zu dämmen. im strengen Sinne muss 
man sogar sagen, dass eine solch technische auffassung von psychotherapeutischer 
beziehung als suggestiv, wenn nicht gar als manipulativ zu bewerten ist. Denn auf-
grund der Sprengung des pragmatischen gefüges durch die Zweckrationalisierung 
der psychotherapeutischen tätigkeit kann die emanzipation als Zweck der zwischen-
menschlichen Praxis gar nicht mehr erscheinen.

Wissen, welche intervention auf neuronaler ebene wie wirkt

Von diesem Wissen erhoffen sich berger und Caspar „selektive indikationsregeln“. 
Sicher  entwickeln  Psychotherapeuten  aus  erfahrung  bestimmte  beurteilungskrite-
rien, bei wem welche intervention wann geeignet sein mag, aber sie operieren nicht 
nach  festen  Zuordnungsregeln,  wie  das  bei  neurobiologischen  Kriterien  der  Fall 
wäre.  eine  Zuordnung  psychotherapeutischer  Methoden  nach  neurobiologischen 
Kriterien kann nicht die individuelle Lebenssituation berücksichtigen, wie beispiels-
weise die Unterstützung des Patienten in seinem sozialen Umfeld. Weiter identifiziert 
sie den Patienten mit seinem aktuellen neurobiologischen Zustand, ohne biografische 
entwicklungsmöglichkeiten erfassen zu können. Die psychotherapeutische tätigkeit 
richtet sich auf die konkreten Möglichkeiten der emanzipation, der aktuelle neuro-
biologische Zustand aber kann diese  zukünftigen Möglichkeiten  aus kategorischen 
gründen  nicht  repräsentieren.  Zwischenmenschliche  Situation  und  existentielle  
Möglichkeiten des Patienten sind nur durch das persönliche Verständnis des Psycho-
therapeuten zugänglich. genau diese persönlichen Fähigkeiten des Psychotherapeu-
ten, auf die es spätestens in der psychotherapeutischen beziehungsarbeit ankommen 
wird, treten in einer neurobiologischen indikationspraxis zunehmend in den Hinter-
grund (vgl. Ulrich 2006, S. 1296 f.)

Wie bereits oben dargestellt,  führen neruobiologische indikationsregeln zu dem 
ethischen Problem, dass hier für den einzelnen Patienten hochrelevante entscheidun-
gen nach  statistisch  ermittelten Wahrscheinlichkeitsregeln getroffen werden. Dazu 
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kommt  noch,  dass  diese  entscheidungen  aufgrund  von  Messungen  subpersonaler 
Prozesse quasi hinter dem Rücken des Subjekts stattfinden. Wer etwa die Wirklich-
keit psychischer Störungen nicht in der lebenspraxis selbst sondern im psychophy-
sischen Zustand suchen sollte, wird den objektiven Daten im therapeutischen ent-
scheidungsprozessen vielleicht sogar mehr relevanz zugestehen als den subjektiven 
auskünften des Patienten.

berger  und  Caspar  suchen  nach  einem Wissen,  „wo  bei  wem  der  Hebel  ange-
setzt  werden  kann“.  Die  Metapher  vom  „Hebel“  aber  scheint  nochmals ausdruck 
von  deren  zweckrationalem  Handlungsbegriff  in  der  Psychotherapie  zu  sein,  den 
ich ja grundsätzlich in Frage stellen möchte. aber selbst unter Voraussetzung dieser 
interventionslogik kann der Hebel eben doch nicht unabhängig vom zu erreichenden 
Zweck angesetzt werden. Denn dazu muss der therapeut nicht nur wissen, wie wel-
che intervention neurobiologisch wirkt, sondern auch, wie welcher neurobiologische 
Prozess sich auf das gelingen der lebensvollzüge auswirkt. Das aber erfährt er nur in 
der therapeutischen beziehung aus der teilnehmerperspektive selbst, und hier erhält 
er auch die gründe für das psychotherapeutische Handeln. Selbst für eine zweckra-
tionale auffassung von Psychotherapie scheint kaum ein praktischer nutzen aus dem 
einbezug der neurobiologischen Wirkmechanismen zu folgen.

Die Entwicklung neuer Techniken durch die Neurowissenschaften

Mag  der  nutzen  für  die  eigentliche  psychotherapeutische  tätigkeit  auch  stark 
beschränkt  sein,  so  gilt  das  natürlich  nicht  für  entwicklung  und  einsatz  der  bio-
technologien nach dem  technischen  interesse. Während biotechnologien wie Psy-
chopharmaka oder elektrokrampftherapie bisher eher durch Zufall und ausprobieren 
entdeckt wurden, machen die neurowissenschaftlichen erkenntnisse heute Hoffnung 
auf eine gezielte entwicklung von biotechnologien und deren einsatz. So ermöglich-
ten die bildgebenden Verfahren bereits die entwicklung der  tiefen Hirnstimulation 
(„deep brain stimulation”, DBS) und der transkraniellen Magnetstimulation (TMS). 
Weiter gehören zu der entwicklung neuer techniken bestimmte trainingsmethoden 
wie z. b. neurofeedback oder auch eye Movement Desensitization and reproces-
sing (EMDR). Darüber hinaus wird auch zu einem therapiespezifischen Einsatz von 
neuromodulatoren geforscht. So gibt es Studien, inwiefern z. b. Oxytozin zwischen-
menschliches Vertrauen in der therapie fördert (buchheim et al. 2009).

bei der pragmatisch kritischen beurteilung dieser neuen Möglichkeiten hilft das 
oben  eingeführte  Fundierungsverhältnis  des  pragmatischen  gefüges:  im  rahmen 
des  technischen Erkenntnisinteresses  zur  entwicklung  und  zum  einsatz  von  bio-
technologien  sind  die  neurowissenschaftlichen  erkenntnisse  unmittelbar relevant. 
Die  Kenntnis  der  neurobiologischen Wirkmechanismen  ist  unbedingt  sinnvoll  zur 
entwicklung möglichst zielgenauer und damit nebenwirkungsarmer eingriffe in den 
psychophysischen Zustand. Hier liegt sozusagen der „rechte Ort“ bzw. der berech-
tigte geltungsanspruch der neurowissenschaften.

Die lebensweltliche Entscheidung allerdings, was diese eingriffe für das „gelin-
gen des lebens“ der jeweiligen Person bedeuten, ob und zu welchem Zeitpunkt diese 
einzusetzen sind, ist eine Frage des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses und fällt 
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somit  in den bereich der  zwischenmenschlichen Praxis. Hier haben die neurobio-
logischen erkenntnisse lediglich eine indirekte bedeutung, indem sie als gründe in 
diesen entscheidungsprozess eingehen. So muss der therapeut zur beurteilung ein-
schätzen, was die neurobiologischen Prozesse für den betroffenen bedeuten, welche 
erfolgschancen und nebenwirkungen der eingriff mit sich bringt und was diese Ver-
änderungen im Konkreten ermöglichen können.

Trainingsmethoden wie z. b. neurofeedback zielen ebenfalls unmittelbar auf die 
Veränderung des psychophysischen Zustandes. Dass neurofeedback oder auch Sport 
erwiesenermaßen eine ähnliche neurobiologische auswirkung haben kann wie bio-
technologische eingriffe, ist erfreulich. Denn anders als die biotechnologischen ein-
griffe arbeiten diese techniken mit dem bewussten Willen der betroffenen Personen. 
Sie haben in der regel keine nebenwirkungen, fördern das erleben der Selbstwirk-
samkeit und damit auch die emanzipation.

Viel kritischer ist allerdings der gezielte Einsatz von Neuromodulatoren im psy-
chotherapeutischen  Prozess  wie  beispielsweise  durch  Oxytozin  anzusehen.  Hier 
werden die verschiedenen ebenen des zweckrationalen Handelns und der zwischen-
menschlichen Praxis in einer unreflektierten Weise miteinander vermischt. Nach 
einer zweckrationalen logik  sollen durch die Manipulation des psychophysischen 
Zustandes  bestimmte  zwischenmenschliche  erfahrungen  gezielt  gefördert  werden. 
Das  ist  etwas grundsätzlich anderes,  als etwa basale Stoffwechselstörungen  in ein 
gleichgewicht zu bringen, damit der Patient beispielsweise auf ein höheres antriebs-
niveau kommt. Je spezifischer ein neurobiologischer Eingriff auf die Herstellung 
bestimmter lebensweltlicher erfahrungen zielt, desto manipulativer muss er einge-
schätzt werden.

Wie sinnvoll ist die aussage „Oxytozin steigert die erfahrung von bindungsicher-
heit“ (buchheim et al. 2009)? ist bindungsverhalten nicht eine intentional gerichtete 
zwischenmenschliche  Fähigkeit  und  weniger  ein  herstellbarer  Zustand?  Welchen 
Wert und welche Wirklichkeit kann ein derart „hergestelltes“ Vertrauen noch haben? 
Wäre es nicht aufgabe der  therapeutischen beziehung, gerade  in der krisenhaften 
auseinandersetzung  mit  den  Unsicherheiten  des  Patienten  bindungssicherheit  zu 
entwickeln?

Schlussbemerkungen

im Hinblick auf das psychotherapeutische Ziel, dem „gelingen des lebens“, wurden 
verschiedene Nutzenvorstellungen der Neuropsychotherapie pragmatisch reflektiert. 
Dabei erwies sich der kategoriale Unterschied zwischen der DPP der neurowissen-
schaften und der teilnehmerperspektive der Psychotherapie weniger als ein erkennt-
nistheoretisches Problem, sondern vielmehr als eine pragmatische aufgabe. Um diese 
überhaupt wahrzunehmen, braucht es allerdings die Unterscheidung zwischen dem 
„psychophysischen Zustand“ als gegenstand der neurowissenschaften und „Person-
sein“ als „gegenstand“ der psychotherapeutischen Praxis. Weiter gilt es, auf wissen-
schaftstheoretischer Ebene zu reflektieren, dass die Naturwissenschaft eine Systema-
tisierung des zweckrationalen Handelns und die Psychotherapie ein professioneller 
teilbereich der zwischenmenschlichen Praxis sind.
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nun  erst  zeigt  sich  die  ethische  aufgabe:  Wie  der  psychophysische  Zustand 
grundsätzlich  eine  ermöglichungsbedingung  für  personale  lebensvollzüge  ist,  so 
ermöglichen die naturwissenschaften zweckrationales Handeln im Dienste der Ziele 
und Werte zwischenmenschlicher lebenspraxis. Übertragen auf die Psychotherapie 
besteht die aufgabe darin, immer wieder ein sinnvolles pragmatisches gefüge zwi-
schen  dem  zweckrationalen  Handeln  der  neurowissenschaften  und  der  zwischen-
menschlicher Praxis zu bestimmen.

Konkret  bedeutet  dies,  dass  neurobiologische  Daten  für  das  zwischenmensch-
liche  Verstehen  zunächst  einmal  keine  unmittelbare  bedeutung  haben.  Wohl  aber 
können neurobiologische beobachtungen aufgrund ihrer Objektivität eine kritische 
Hinweisfunktion  einnehmen.  Sie  könnten  den  Psychotherapeuten  beispielsweise 
auf unbeachtete Prozesse hinweisen, deren bedeutung im therapeutischen gespräch 
dann nachgegangen werden muss. auch die grundsätzliche entscheidung zu einem 
neurobiologischen eingriff  ist eine Frage von gründen der zwischenmenschlichen 
lebenspraxis. auf dieser ebene werden die Ziele bestimmt, welche dann durch das 
technische eingriffswissen der naturwissenschaften verwirklicht werden können.

Das technische Vorgehen selbst ist eine aufgabe für den entsprechend ausgebil-
deten Fachmann, also in diesem Fall den biologischen Psychiater oder neurologen. 
innerhalb dieses zweckrationalen eingriffs auf den psychophysischen Zustand haben 
die  neurobiologischen  Daten  eine  unmittelbare  und  handlungsleitende  bedeutung. 
innerhalb  dieses  „Funktionskreises“  sind  die  biotechnologischen  entwicklungen 
zu zielgenaueren eingriffen in jedem Fall von großem nutzen. Da dieses pragmati-
sche gefüge durchaus aus verschiedenen therapeuten bestehen kann, gibt es keinen 
anlass,  dass der Psychotherapeut heute  zum Fachmann  für neurobiologische Pro-
zesse werden sollte.

Die zwischenmenschliche tätigkeit des Psychotherapeuten trägt ihren Zweck der 
emanzipation in sich und nicht etwa in deren auswirkung auf den psychophysischen 
Zustand. in bezug auf die neurobiologischen Prozesse muss  immer wieder hinter-
fragt  werden,  inwiefern  deren  beobachtung  und  Veränderung  dem  Patienten  zur 
emanzipation verhelfen. Um dies zu beurteilen, braucht es vor allem ein gesteiger-
tes bewusstsein für die persönlichen Möglichkeiten und Ziele des Patienten. Diese 
bewusstheit  ist  wiederum  an  eine  Offenheit  in  der  zwischenmenschlichen  Praxis 
geknüpft,  die  der  zweckrationalen  logik  der  neurowissenschaften  grundsätzlich 
fremd ist (richter 2011b).

Das rein technische erkenntnisinteresse der naturwissenschaften ist so lange kein 
Problem, wie es seine übergeordneten Ziele aus der zwischenmenschlichen Praxis 
erhält. Wenn  allerdings  das  pragmatische  gefüge  zwischen  diesen  beiden  ebenen 
nicht geklärt ist, dann stehen neurowissenschaftliche erklärungen plötzlich in Kon-
kurrenz zu den lebensweltlichen gründen und erhalten die tendenz, letztere zu ver-
drängen. Dann wird das pragmatische gefüge gesprengt, und die neurowissenschaf-
ten verdrängen genau dasjenige gespür für die personale Wirklichkeit des Patienten, 
welches es bräuchte, um mit ihren errungenschaften richtig umzugehen.

Für  einen  solchen  Prozess  der  Zweckrationalisierung  auf  dem  gebiet  der  Psy-
chotherapie steht die „Neuropsychotherapie“. Sie ist der unreflektierte Versuch, die 
erkenntnisse der neurobiologie unmittelbar in eine psychotherapeutische tätigkeit 
zu übersetzen. indem Psychotherapie als eine art Herstellungsprozess von psycho-
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physischen Zuständen konzipiert wird,  verschwindet  der Sinn  für  die  individuelle 
lebenssituation des Patienten und die zwischenmenschliche beziehung als genuiner 
gegenstand der klärungsorientierten Psychotherapien. Das Wesentliche der neuro-
psychotherapie ist also, dass sie die logik zweckrationalen Handelns auf die gesamte 
psychotherapeutische  tätigkeit  übertragen  möchte  und  ihr  damit  eine  sach-  und 
zweckfremde logik überstülpt.

Motivation  der  neuropsychotherapeuten  ist  eine  naturwissenschaftliche  auf-
fassung psychotherapeutischer Profession im Sinne einer falsch verstandenen auf-
klärung. Denn eine aufklärung, welche die emanzipation als ihren Zweck aus den 
augen verliert, verkehrt sich  in  ihr gegenteil und wird zum Dogma4. eine neuro-
biologische Psychotherapieforschung zur entwicklung von eingriffswissen auf den 
psychophysischen Zustand ist bei bedarf sinnvoll. nicht sinnvoll sind die neuropsy-
chotherapeutischen Kurzschlüsse auf die psychotherapeutische Praxis.

eine neuropsychotherapie brauchen wir nicht.
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